
Welterbestadt Quedlinburg 
Der Oberbürgermeister 

 

 

Einreichende Fraktion:    

Erarbeitet durch: Reuschel, Bernd  gez. Reuschel 10/7/23 

Erforderliche 
Mitzeichnungen: 

1 Finanzen, Bildung, Jugend und 
Sport, stellv. Oberbürgermeisterin 
2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Gewerbe, Meldewesen, Standesamt 
Stadtwehrleiter  
 

 
gez. Frommert 
 
 
gez. Reuschel 
 
gez. Possekel 

 
13/7/23 
 
 
10/7/23 
 
11/7/23 

Verantwortlicher 
Fachbereich: 

2 Recht, Ordnung, Kommunales  gez. M. Busch 10.7.23 

 
Oberbürgermeister Frank Ruch gez. i. V. Frommert 13/7/23 

 

 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die aktualisierte Fahrzeugtechnik-
Konzeption im Rahmen der derzeitig erarbeiteten 2. Fortschreibung zur Risikoanalyse und 
Brandschutzbedarfsplanung für die Welterbestadt Quedlinburg in beiliegender Fassung (Anlage). 
 
 

 Beschlussvorlage  

Vorlage Nr.: BV-StRQ/033/23 

öffentlich 

Beschluß Fahrzeugtechnik - Konzeption im Rahmen der 2. 
Fortschreibung zur Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung für 
die Welterbestadt Quedlinburg 

Erstellungsdatum: 06.07.2023   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

09.08.2023 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg Vorberatung 
24.08.2023 Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg Entscheidung 

 



Sachverhalt: 
 
Die am 18.10.2018 durch den Stadtrat beschlossene 1. Fortschreibung zur Risikoanalyse und 
Brandschutzbedarfsplanung (Beschluss BV-StRQ/057/18) wird gegenwärtig nach den geltenden 
brandschutzrechtlichen Bestimmungen überarbeitet und in diesem Jahr in Form der 2. 
Fortschreibung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Durch entsprechende Zuwendungs-Erlasse des Landes werden den Kommunen kurzfristig die 
Möglichkeit eingeräumt, Fördermittel für mittelfristig- investive Beschaffungsmaßnahmen von 
typengerecht festgelegten Feuerwehrfahrzeugen zu beantragen. 
Die Anträge beziehen sich auf Fördermittelzuwendungen für die Jahre 2026 und 2027. 
In der aktuell vom Ersteller der 2. Fortschreibung erarbeiteten Fahrzeugtechnik- Konzeption, die 
dann Bestandteil ist, sind die entsprechenden Fahrzeugtypen für das Jahr 2026, hier der 
Gerätewagen- Logistik 2 (GW-L 2) sowie für das Jahr 2027, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 
(HLF 10) aufgeführt, infolge hierdurch die Fördermittelantragstellung möglich ist. 
Damit die entsprechenden Fördermittelanträge fristgerecht geltend gemacht werden können, ist 
die aktuelle Fahrzeugkonzeption durch den Stadtrat zu beschließen. 
Der Beschluss bildet sodann gemeinsam mit der gegenwärtig geltenden RA/BBP als von der 
oberen Fachaufsicht anerkannten Unterlage wiederum die Grundlage für die Antragstellung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Ja, im HH-Jahr 2026 und 2027       Nein 

 

 
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 

 Ja   Nein 

 

Pflichtaufgaben   

 

freiwillige Aufgaben 

 Ergebnisplan 

 
BUst  

 

EUR      

Finanzplan 

 
BUst   
 

EUR          

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 

 
EUR        

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 

 keine 

 
EUR      

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 

EUR      

Gesamtfinanzierung 
 
Erträge/Einzahlungen 
(Zuschüsse, Beiträge etc.) 
 

EUR          

Verpflichtungs-
ermächtigungen 
 

Ja  Nein 

 
 

 
Jahr  
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 

Folgejahre  
Jahr 
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 
Jahr  
EUR 

 
 
Anlagen: 
 
Fahrzeugtechnik- Konzeption 
 
 



 
 


